
Hinweise zur wirtschaftlichen Verordnung oraler Eisenpräparate

Für die orale Eisensubstitution stehen in Deutschland zwei- und dreiwertige Eisenpräparate zur Verfü-
gung. Diese sind größtenteils verschreibungsfrei in der Apotheke erhältlich. Die Verordnung dieser
nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel auf einem Kassenrezept ist nur möglich für Kinder bis zur
Vollendung des 12. Lebensjahres bzw. für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres.1 

Außerdem ist die Verordnung von zweiwertigen Eisenpräparaten bei gesicherter Eisenmangelanämie
für alle Altersgruppen eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung.2 Die Autoren des Arznei-
verordnungsreports bezeichnen die orale Eisensubstitution als die Therapie der Wahl bei gesicherter
Eisenmangelanämie, da sie wirksam, relativ sicher, einfach und kostengünstig ist.3

FERACCRU® mit dem Wirkstoff Eisen(III)-maltol ist zur Behandlung des Eisenmangels bei erwachse-
nen Patienten zugelassen. Es ist das einzige orale Eisenpräparat, welches der Verschreibungspflicht
unterliegt.  Die  Tagestherapiekosten (3,42 EUR)4 übersteigen diejenigen der  günstigsten verschrei-
bungsfreien Eisenpräparate (ab 0,41 EUR)5 um ein Vielfaches. Unter Beachtung der Vorgaben der
Arzneimittel-Richtlinie6 ist die Verordnung von FERACCRU® daher potentiell unwirtschaftlich. 

Bitte berücksichtigen Sie die aufgeführten Informationen zum wirtschaftlichen Einsatz von oralen Ei-
senpräparaten bei Ihrer Therapieentscheidung. Im Rahmen eines Wirtschaftlichkeitsprüfverfahrens ob-
liegt eine Bewertung/Anerkennung der Ausnahmetatbestände allein der Prüfungsstelle, die unabhängig
von KV und Krankenkassen entscheidet. Aufgrund dessen kann nicht abgeschätzt werden, inwieweit
die Prüfungsstelle im Falle eines Prüfverfahrens Regresse festsetzen würde.

Ihre Ansprechpartnerin: Bettina Pfeiffer, Telefon 03643 559-764

Quellenverzeichnis:
1§ 34 Abs. 1 SGB V; Hinweis: Es ist möglich, dass Krankenkassen die Kosten für apothekenpflichtige, 
nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel für alle Kinder und Jugendlichen ab dem 12. und bis zum 
18. Geburtstag als Satzungsleistung übernehmen (z. B. die AOK PLUS).
2Arzneimittel-Richtlinie, Anlage I, Nr. 17; die Zulassung des jeweiligen Arzneimittels sowie das 
Wirtschaftlichkeitsgebot sind zu beachten.
3Ulrich Schwabe, Wolf-Dieter Ludwig, Arzneiverordnungs-Report 2020
4 Bruttokosten nach ABDA-Datenbank (Stand: 01.06.2021): Feraccru 30 mg, 56 HKP, Apo-VK 95,81 
EUR, 2 x tägl. Anwendung, DDD-Kosten: 3,42 EUR
5 Bruttokosten nach ABDA-Datenbank (Stand: 01.06.2021), berücksichtigt wurden Präparate mit 100 
mg Eisen(II)-Ion in der Packungsgröße 100 Stück; z. B. HAEMOPROCAN 100 mg Filmtabletten, Apo-
VK 20,50 EUR, Dosierung Erwachsene: 2 x tägl. 1 Tablette, DDD-Kosten: 0,41 EUR
6§ 9 Abs. 2 Nr. 1 und § 12 Abs. 11 Arzneimittel-Richtlinie

KVT-Rundschreiben 10/2021


